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8.3.2016 Beschluss Nr. 41-2016 Gestaltungsplan Bungertwis Nord; Tellrevision (3615)
B1 .4.6 Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften

Gestaltungsplan Bungertwis Nord; Teilrevision (3615)

Ausgangslage
Der Gemeinderat setzte am 5. Januar 1999 den öffentlichen Gestaltungsplan „Bungertwis Nord, Kloten fest.

Auf dieser Grundlage wurde die Überbauung Egetswilerstrasse 55 bis 91b mit insgesamt 50 Wohneinheiten

erstellt. Seit der Erstellung der Überbauung konnten einige Wintergärten und Sitzplatzüberdachungen bewilligt

werden. Die bestehenden Vorschriften erlauben aber leider nicht, dass bei jeder Wohneinheit eine solche

Baute erstellt werden kann. Dies ist auf eine zu geringe Ausnützung und/oder auf fehlende Baubereiche zu

rückzuführen.
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Mit der vorliegenden Revision sollen die Vorschriften so angepasst werden, dass für jede Wohneinheit ein

Wintergarten oder eine Sitzplatzüberdachung erstellt werden kann.

Abbildung: Luftbild der Überbauung (helle Giebeldächer)



Anpassung der Vorschriften
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, werden die Vorschriften wie folgt angepasst:

- Es wird ein neuer Baubereich „B‘ für Wintergärten und besondere Gebäude im Gestaltungsplan und in
den Vorschriften eingeführt.

- In diesen Baubereichen dürfen zur maximalen Ausnützung von heute 39% zusätzlich 5% für unbeheizte
Wintergärten genutzt werden. Die betroffenen Grundstücke weisen teilweise nur 200 m2 Grundfläche aus.
Bei einer Ausnützung von 5% ergibt dies einen Wintergarten von 10 m2. Kombiniert mit dem Ausnut
zungsbonus für unbeheizte Wintergärten gemäss § 10 lit. c der allgemeinen Bauverordnung (ABV) resul
tiert insgesamt ein Wintergarten von rund 20 m2.

Formelles
Eine erste Version der Teilrevision wurde im November 2014 öffentlich aufgelegt. Wegen der juristischen Be
wertung von baurechtlichen Begrifflichkeiten wurde der Vorschlag durch das Amt für Raumentwicklung im
Rahmen der Vorprüfung als nicht genehmigungsfähig beurteilt. Nachdem auf die Änderungswünsche einge
gangen worden ist, fiel die zweite Vorprüfung nun positiv aus. Während der öffentlichen Publikation sind keine
Begehren eingereicht worden.
Auf eine zweite Publikation wurde verzichtet, da das Ziel der Teilrevision nicht geändert worden ist und die
Auswirkungen zum ersten Entwurf für die Eigentümer/innen praktisch dieselben sind.

Wertung
Die Wohnqualität innerhalb des Gestaltungsplangebietes wird massvoll und unter Berücksichtigung der plane
rischen Vorgaben (landschaftlich sensibles Gebiet) verbessert. Gleichzeitig werden alle Eigentümer gleich
gestellt, indem nun alle Gebäude einen Wintergarten oder eine Sitzplatzüberdachung erstellen können. Auch

das Energiesparen wird mit der Zulassung von Wintergärten unterstützt. Die Überbauung liegt zwar aus
serhalb der Lärmkurven, dennoch wird auch Egetswil regelmässig von Flugzeugen überflogen. Mit den neuen
Möglichkeiten kann somit auch dem Lärmschutz besser entsprochen werden.
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Anmerkung: § 10 ABV bestimmt, dass verglaste Balkone, Veranden und Vorbauten ohne heiztechnische
Installationen, soweit sie dem Energiesparen dienen, bis zu 10% der Summe aller anrechenbaren
Geschossflächen nicht angerechnet werden müssen.

Abbildung: In den neuen, violetten Baubereichen dürfen Wintergärten und Sitzplatzüberdachungen erstellt
werden.
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Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Änderungen.

Antrag an den Gemeinderat:
1. Der Stadtrat nimmt die Revision des öffentlichen Gestaltungsplans „Bungertwis Nord, Kloten“ vom

20. November 2015 zustimmend zur Kenntnis und verabschiedet den Gestaltungsplan zur Festsetzung an
den Gemeinderat.

2. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, dass er Änderungen am Gestaltungsplan als Folge von Rechts
mittel- und/oder Genehmigungsentscheiden in eigener Kompetenz vornehmen kann.

Abstimmung im Rat:
Einstimmigkeit

Beschluss:
1. Der Gemeinderat nimmt die Revision des öffentlichen Gestaltungsplans „Bungertwis Nord, Kloten“ vom

20. November 2015 zustimmend zur Kenntnis und setzt den Gestaltungsplan fest.
2. Der Gemeinderat erteilt dem Stadtrat die Kompetenz, dass er Änderungen am Gestaltungsplan als Folge

von Rechtsmittel- und/oder Genehmigungsentscheiden in eigener Kompetenz vornehmen kann.

Mitteilung an:
- Eigentümer/innen (per separatem Scheiben und Dossier)
- Gossweiler Ingenieure AG

Versandt: -9, März 2016
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Rebekka Schütz
Ratssekretärin


